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Vorwort der Herausgeberin

Die Abhandlung Begriff und Begründung der Menschenrechte – 
Kantisch gedacht und beurteilt ist das philosophische Vermächtnis 
von Hans Friedrich Fulda. Sie ging aus einer langjährigen Beschäfti-
gung mit Hegels und Kants Rechtsphilosophie hervor, in der sich der 
Schwerpunkt zunehmend von Hegel auf Kant und von der Meta
physik des Rechts auf die Begründung von Menschenrechten mit 
universeller Geltung verschob. Wie sich Kant im Hinblick auf den 
Begriff, die Begründung und die Bedeutung der Menschenrechte 
weiterdenken lässt, führt die Abhandlung in sechs Kapiteln aus. Ur-
sprünglich war noch ein siebtes Kapitel zu einer Politik der Men-
schenrechte geplant. Wie das Nachwort betont, hätte die Bearbei
tung dieser Thematik aufgrund ihrer Vielschichtigkeit den Rahmen 
der Studie gesprengt, sodass die verbleibende philosophische Auf-
gabe nur noch benannt werden konnte.

Die Letztfassung der nun aus dem Nachlass publizierten Schrift 
stammt von Mitte November 2018. Die Herausgeberin hat sie ge-
ringfügig redigiert und dabei einige handschriftliche Korrekturen 
aus dem Skript einer Vorversion übernommen, soweit sie der bes-
seren Lesbarkeit dienten. Teile der frühesten vorhandenen Version 
von 2010 gingen in den 2013 publizierten Aufsatz Menschenrechte – 
Plädoyer für einen Kantischen Ansatz zu ihrer begrifflichen Be-
stimmung, Begründung und Gliederung im Hinblick auf Hegel ein 
und sind hier in erweiterter Fassung wiederverwendet. Der letzte 
Abschnitt des damaligen Aufsatzes mit dem Titel Hegel statt Kant? 
bot einen Ausblick darauf, inwiefern der Kantische Ansatz dem-
jenigen von Hegel überlegen ist, sich aber ausgehend von Hegels 
Rechtsphilosophie weiter ergänzen ließe. Da die vorliegende Schrift 
dieses Thema nicht wieder aufgreift, ist dieser Abschnitt hier zur 
Ergänzung im Anhang abgedruckt. 

Hans Friedrich Fulda selbst hätte an dieser Stelle wohl den phi-
losophischen Weggefährten, Kollegen und Schülern gedankt, mit 
denen er in den nahezu drei Jahrzehnten philosophischer Aktivität 
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nach der Emeritierung weiterhin im fruchtbaren Austausch stand.  
 Von ihnen seien hier vor allem diejenigen genannt, die seine Arbeit 
an der Menschenrechte-Thematik in besonderem Maße begleitet ha-
ben. Miriam Wildenauer hielt gemeinsam mit ihm etliche Lehrveran-
staltungen am Heidelberger Philosophischen Seminar zu Kant und 
Hegel, darunter 2012 ein Oberseminar über Prinzipien des Rechts 
und der Politik bei Kant und Hegel. Brigitta von Wolff-Metternich 
war ihm eine wichtige Gesprächspartnerin bezüglich der praktischen 
Philosophie und der Vernunftkonzeption Kants. Beate Bradl konnte 
ihn 2016 für eine Lehrerfortbildung zum Thema Menschenrechte 
gewinnen. Mit Christian Krijnen verband ihn im Anschluss an die 
gemeinsame Arbeit zu Hegel und zum Neukantianismus ein lang-
jähriger freundschaftlicher Kontakt, der anregende Gespräche im 
Umkreis der Abhandlung einschloss. Die unveröffentlichte Schrift 
diente Lennart Schultz und Martin Welsch als Ausgangspunkt für 
Studien zur politischen Philosophie Kants, in denen Fulda seine 
eigene Forschung zur Begründung der Menschenrechte fortgesetzt 
sah und deren Fortgang er noch in der letzten Lebensphase ab-
nehmender Kräfte in intensiver, produktiver Auseinandersetzung 
betreute. 

Vittorio Klostermann danke ich für die Aufnahme der vorliegen-
den Schrift in die Rote Reihe des Verlags und Martin Welsch für die 
Durchsicht der editorischen Bearbeitung.

Berlin, im Januar 2024 � Brigitte Falkenburg
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